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K 6735 Gomadingen-Marbach – Hohenstein-Ödenwaldstet ten 
Kostenvergleich der Bauvarianten  
 

Bau-
variante 

Erstinvestitions-
kosten  

(nur Straße) 

Investitionskosten 
in 25 Jahren 
(nur Straße) 

jährl. lfd. 
Aufwendungen 

(Kostenrechnung) 
(nur Straße) 

Summe lfd.  
Aufwendungen  
über 25 Jahre  
(nur Straße) 

     
0 - - 40.000 EUR 1.000.000 EUR 

1 540.000 EUR 1.620.000 EUR 99.650 EUR 2.491.250 EUR 

2 1.200.000 EUR 2.400.000 EUR  117.000 EUR 2.925.000 EUR 

3 1.900.000 EUR 3.100.000 EUR 154.450 EUR 3.861.255 EUR 

4 2.350.000 EUR 2.350.000 EUR 151.875 EUR 3.796.875 EUR  

5 3.070.000 EUR 3.070.000 EUR 193.875 EUR 4.846.875 EUR 

6 3.400.000 EUR 3.400.000 EUR 212.500 EUR 5.312.500 EUR 

     

     
+ 295.000 EUR für Brücke (Investitionskosten) Bei allen Varianten 

+ 360.000 EUR für Bahnübergang (Investitionskosten) 
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 Anlage 2 zu KT-Drucksache Nr. VIII-0284  
 
Auszüge aus dem Straßengesetz für Baden-Württemberg  
 
§ 2 - Öffentliche Straßen 
 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind Straßen, Wege und Plätze, die dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören: 

1.  der Straßenkörper; das sind insbesondere 
 a)  der Straßenuntergrund, der Straßenunterbau, die Straßendecke, Dämme, Gräben, 

Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, Durchlässe, Lärmschutzanla-
gen, Brücken und Tunnel; 

 b)  die Fahrbahnen, Haltestellenbuchten, Gehwege, Radwege, Parkplätze, Trenn-, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Materialbuchten; 

2.  der Luftraum über dem Straßenkörper; 
3.  das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Verkehrsanlagen 

aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der 
Straßenanlieger dienen, und die Bepflanzung auf dem Straßenkörper; 

4.  die Nebenanlagen; das sind Einrichtungen, die vorwiegend den Aufgaben der Stra-
ßenbauverwaltung dienen, wie Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Straßenwärterhütten, 
Lagerplätze und Entnahmestellen. 

 
§ 3 - Einteilung 
 
(1) Die Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Gruppen eingeteilt: 

1.  Landesstraßen; das sind Straßen, die untereinander oder zusammen mit Bundesfern-
straßen ein Verkehrsnetz bilden und vorwiegend dem durchgehenden Verkehr inner-
halb des Landes dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

2.  Kreisstraßen; das sind Straßen, die vorwiegend dem überörtlichen Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen oder innerhalb eines Kreises dienen oder zu dienen bestimmt 
sind, ferner die für den Anschluß einer Gemeinde an überörtliche Verkehrswege erfor-
derlichen Straßen; 

3.  Gemeindestraßen; das sind Straßen, die vorwiegend dem Verkehr zwischen benach-
barten Gemeinden oder innerhalb der Gemeinden dienen oder zu dienen bestimmt 
sind. 

(2) Die Gemeindestraßen werden wie folgt eingeteilt: 
1.  Gemeindeverbindungsstraßen; das sind Straßen außerhalb der geschlossenen Ortsla-

ge und außerhalb eines in einem Bebauungsplan festgesetzten Baugebiets, die vor-
wiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Gemeinden oder Gemeindeteilen die-
nen oder zu dienen bestimmt sind, ferner die dem Anschluß an überörtliche Verkehrs-
wege dienenden Straßen, soweit sie nicht nach Absatz 1 Nr. 2 Kreisstraßen sind; 

2.  Ortsstraßen; das sind Straßen, die vorwiegend dem Verkehr innerhalb der geschlosse-
nen Ortslage oder innerhalb eines in einem Bebauungsplan festgesetzten Baugebiets 
dienen oder zu dienen bestimmt sind, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten von Bun-
desstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen; 

3.  sonstige Straßen, die einem allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr dienen oder zu dienen 
bestimmt sind; 

4.  beschränkt öffentliche Wege; das sind Wege, die einem auf bestimmte Benutzungsar-
ten oder Benutzungszwecke beschränkten Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt 
sind. Hierzu gehören insbesondere 

 a)  öffentliche Wege, die der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienen 
oder zu dienen bestimmt sind (öffentliche Feld- und Waldwege), 

 b)  Radwege, soweit sie nicht Bestandteil einer anderen öffentlichen Straße sind, 
 c)  Fußgängerbereiche, 
 d)  Friedhof-, Kirch- und Schulwege, Wander- und sonstige Fußwege. 
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(3) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören jeweils auch die Gehwege und Rad-
wege mit eigenem Straßenkörper, soweit sie im Zusammenhang mit einer Straße stehen und 
mit dieser im wesentlichen gleichlaufen. 
(4) Eine öffentliche Straße erhält die Eigenschaft als Landesstraße, Kreisstraße oder Ge-
meindestraße durch Einstufung (§ 5 Abs. 3 Satz 1) oder Umstufung (§ 6 Abs. 1). 
(5) Das Innenministerium (Ministerium) wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Finanzminis-
terium durch Rechtsverordnung den Begriff des Gemeindeteiles im Sinne von Abs. 2 Nr. 1 
näher zu bestimmen; es kann dabei auch eine Mindesteinwohnerzahl vorschreiben. 
 
§ 6 - Umstufung 
 
(1) Ändert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße (§ 3 Abs. 1), so ist die Straße in die ent-
sprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Abstufung). 
(2) Für die Abstufung von Kreisstraßen und die Aufstufung von Gemeindestraßen zu Kreis-
straßen ist das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde zuständig, sofern die gesamte 
umzuwidmende Straße in dessen Bezirk verläuft. Im Übrigen ist für die Umstufung von Stra-
ßen sowie für die Abstufung von Bundesstraßen und die Bestimmung ihrer Straßengruppe 
die höhere Straßenbaubehörde zuständig; § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn 
eine Straße sich über mehrere Regierungsbezirke erstreckt. 
(3) Die an der Umstufung beteiligten Träger der Straßenbaulast sind vor der Umstufung in 
mündlicher Verhandlung zu hören. Die Umstufung soll zum Beginn eines Rechnungsjahres 
wirksam werden. 
(4) Die Umstufung und die Bestimmung der Straßengruppe nach Absatz 2 sind öffentlich 
bekanntzumachen. § 5 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 7 - Einziehung 
 
(1) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie für den Verkehr entbehrlich ist oder 
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Einziehung erforderlich ma-
chen. 
(2) Für die Einziehung sind die in § 5 Abs. 2 Satz 1 genannten Behörden zuständig. Ist Trä-
ger der Straßenbaulast ein anderer als das Land, ein Landkreis, eine Gemeinde oder ein 
Zweckverband, so ist die Straßenaufsichtsbehörde für die Einziehung zuständig. 
(3) Die Absicht der Einziehung ist den von der Straße berührten Gemeinden mindestens drei 
Monate vorher mitzuteilen und von diesen auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast un-
verzüglich öffentlich bekanntzumachen. Von der Bekanntmachung kann abgesehen werden, 
wenn die Straße in den im Planfeststellungsverfahren nach § 73 Abs. 3 Satz 1 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes ausgelegten Plänen als zur Einziehung bestimmt kenntlich 
gemacht worden ist. 
(4) Die Einziehung ist öffentlich bekanntzumachen. § 5 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
(5) Soll eine Straße auf Grund eines förmlichen Verfahrens nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften dem öffentlichen Verkehr entzogen werden, so gilt sie mit dem Zeitpunkt als einge-
zogen, in dem sie dem öffentlichen Verkehr entzogen wird; die nach Absatz 2 zuständige 
Behörde hat diesen Zeitpunkt öffentlich bekanntzumachen. 
(6) Wird beim Ausbau oder Umbau einer Straße ein Straßenteil auf Dauer dem Gemein-
gebrauch entzogen, ohne daß der Zugang zu einem angrenzenden Grundstück beeinträch-
tigt wird, so bedarf die Einziehung nicht der öffentlichen Bekanntmachung; Absatz 3 ist nicht 
anzuwenden. 
(7) Mit der Einziehung verliert die Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße; widerruf-
liche Sondernutzungen entfallen. 
 


